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Satzung 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 
 
(1) Der Name des Vereins lautet: 
 
 Imker und Bienenzuchtverein Bamberg Stadt und Land e.V.  

  
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Burgebrach. 
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt nach der Eintragung 
den Zusatz e. V. 
 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 
§ 2 Vereinszweck, Gemeinnützigkeit 
 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar – gemeinnützige  Zwecke 
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung“. 
 
(2) Zweck des Vereins  ist die Verbreitung der Bienenzucht und damit die För-
derung des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch die Bestäubung der 
Kultur- und Wildpflanzen. 
 
(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch 

a) Beratung und Unterstützung der Imker über zeitgemäße Bienenzucht, 
Mitwirkung bei der Jugend- und Erwachsenenbildung 

b) Förderung der Zuchtmaßnahmen 
c) Verbesserung der Bienenweide 
d) Bekämpfung von Bienenkrankheiten 
 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke. 
 
(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins. 
 
(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
(7) Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keinen Anspruch auf 
Zahlung des Wertes eines Anteils am Vereinsvermögen. 
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§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden, 
die sich bereit erklären, den Vereinszweck und die Vereinsziele aktiv oder mate-
riell zu unterstützen. 
 
(2) Die Mitgliedschaft wird auf schriftlichen Antrag durch Beschluss des Vor-
stands erworben. Gegen eine ablehnende Entscheidung des Vorstands kann der 
Antragsteller 
Beschwerde einlegen, über die die nächste Mitgliederversammlung entscheidet. 
Die 
Beschwerde ist innerhalb eines Monats ab Zugang des ablehnenden Bescheids 
schriftlich beim Vorstand einzulegen. 
 
(3) Auf Antrag des Vorstands kann einer natürlichen Person, die sich durch ihre 
Tätigkeit für den Verein besonders verdient gemacht hat, durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung die Ehrenmitgliedschaft verliehen werden. 
 
(4) Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge  zu leisten. Die Art, Höhe und Fäl-
ligkeit der Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. 
 
 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Alle Mitglieder haben das Recht, an den Veranstaltungen des Vereins teilzu-
nehmen und die Einrichtungen des Vereins zu benützen. 
 
(2) Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung, den weite-
ren Ordnungen des Vereins sowie den Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
zu verhalten. 
 
(3) Die Mitglieder haben die Pflicht, die Vereinsinteressen zu fördern und die 
Ziele des Vereins zu unterstützen und alles zu unterlassen, was dem Ansehen 
und dem Zweck des Vereins entgegensteht. 
 
 
§ 5 Ende der Mitgliedschaft 
 
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod, bei juristi-
schen Personen auch durch Verlust der Rechtspersönlichkeit. Der Austritt eines 
Mitglieds ist nur zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Er erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands unter Einhaltung 
einer Frist von 3 Monaten. 
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(2) Der Vereinsausschluss erfolgt durch Beschluss des Vorstands, wenn ein 
Mitglied gegen 
die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat, die Voraussetzungen 
der Satzung nicht mehr erfüllt oder trotz zweimaliger Mahnung mit dem Beitrag 
für 3 Monate im Rückstand bleibt. Der Ausschluss kann mit sofortiger Wirkung 
erfolgen. 
 
(3) Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung über den Vereinsausschluss 
Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. Stellungnahme gegeben werden. Gegen 
den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Mitteilung des Ausschlusses Berufung eingelegt werden, über die die nächste 
Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur Mitgliederversammlung, die auf 
den Ausschluss folgt, ruhen die weiteren Rechte und Pflichten des Mitglieds. 
 
 
§ 6 Organe des Vereins 
 
Die Organe des Vereins sind 
a) die Mitgliederversammlung, 
b) der Vorstand. 
 
 
§ 7 Mitgliederversammlung 
 
(1) In der Mitgliederversammlung haben alle Vereinsmitglieder eine Stimme. 
 
(2) Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird 
vom Vorstand schriftlich ( Textform §126 BGB) unter Angabe der Tagesord-
nung einberufen. Die Ladungsfrist beträgt 2 Wochen. Die Frist beginnt mit dem 
auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum 
des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, 
wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene 
Adresse gerichtet ist. 
 
(3) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn es das 
Vereinsinteresse erfordert. Auf schriftliches Verlangen von mindestens 25 % 
aller Vereinsmitglieder hat der Vorstand binnen 4 Wochen eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Der Vorstand kann jederzeit eine außer-
ordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Dem Antrag der Mitglieder 
muss der gewünschte Tagesordnungspunkt zu entnehmen sein. 
 
(4) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan 
ist grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben ge-
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mäß dieser Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Die 
Mitgliederversammlung wählt aus der Reihe der Mitglieder den Vorstand. Ge-
wählt sind die Personen, die die meisten Stimmen auf sich vereinigen. Die Wahl 
findet auf Antrag geheim mit Stimmzetteln statt. 
 
(5) Die Mitgliederversammlung kann Mitglieder des Vorstands abwählen. Hier-
zu benötigt sie in Abweichung von (9) die Mehrheit der Stimmen aller Vereins-
mitglieder. 
 
(6) Die Mitgliederversammlung entscheidet über Anträge von Mitgliedern, die 
durch Vorstandsbeschluss ausgeschlossen werden sollen. 
 
(7) Die Mitgliederversammlung nimmt den jährlich vorzulegenden Geschäftsbe-
richt des Vorstands und den Prüfungsbericht des Rechnungsprüfers entgegen 
und erteilt dem Vorstand Entlastung. 
 
(8) Die Mitgliederversammlung entscheidet über den vom Vorstand jährlich 
vorzulegenden Haushaltsplan des Vereins. 
 
(9) Die Mitgliederversammlung ist bei ordnungsgemäßer Einladung ohne Rück-
sicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. Versammlungsleiter ist 
der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der 2. Vorsitzende. Sollten 
beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter von der Mitgliederver-
sammlung gewählt. Soweit der Schriftführer nicht anwesend ist, wird  dieser 
von der Mitgliederversammlung bestimmt.  
Beschlüsse werden, sofern die Versammlung nicht etwas anderes bestimmt, of-
fen durch Handaufheben mit Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
 
(10) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzu-
nehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterschreiben 
ist. 
 
 
§ 8 Der Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus  dem Vorsitzende/r, stellvertretende/r Vorsitzen-
de/r, Schatzmeister/in und Schriftführer/in und bis zu 10 weiteren Mitgliedern. 
Die Amtszeit beträgt vier Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig. Die jeweils amtie-
renden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt, bis 
Nachfolger gewählt worden sind. 
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(2) Der Vorstand beschließt über alle Vereinsangelegenheiten, soweit sie nicht 
eines Beschlusses der Mitgliederversammlung bedürfen. Er führt die Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung aus. 
 
(3) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse auf Vorstandssitzungen. 
 
(4) Der Vorstand ist bei Anwesenheit von 3 Mitgliedern beschlussfähig. Er fasst 
Beschlüsse mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als ab-
gelehnt. 
 
(5) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich von dem/der Vorsitzenden 
und dem/der Stellvertreter/in vertreten, wobei jeder für sich allein vertretungsbe-
rechtigt ist. 
 
 
§ 9 Ehrenamtspauschale, Aufwendungsersatz 
 
(1) Vereinsämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.  
 
(2) Mitglieder des Vereins haben einen Aufwendungsersatzanspruch nach 
§ 670 BGB für solche Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den 
Verein entstanden sind. Hierzu gehören insbesondere Fahrtkosten, Reisekosten, 
Porto- und Telefonkosten. Die Erstattung erfolgt in dem Umfang und in der Hö-
he, wie sie durch die gesetzlichen Vorschriften als steuerfrei anerkannt sind. 
 
 
§ 10 Kassenprüfung 
 
(1) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von vier Jahren zwei Kas-
senprüfer, die weder dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen Gre-
mium angehören dürfen und auch nicht Angestellte des Vereins sein dürfen. 
 
(2) Die Kassenprüfer haben die Kasse und die Konten des Vereins einschließlich 
der Bücher und Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rech-
nerisch zu prüfen und dem Vorstand jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. 
 
(3) Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht 
und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlas-
tung des Schatzmeisters und des übrigen Vorstands. 
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§ 11 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
Mitgliederversammlung beschlossen werden. 
Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke fällt das Vermögen des Vereins  dem Landkreis Bamberg zu, der es zu 
gemeinnützigen Zwecken zu verwendet. 
 
 
§ 12 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 
 
 
Ort, Datum 
(Unterschriften) 


